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. Dezember 2019

Ihre lnformationsfreiheitsanfrage „Unterlagen Papierentsorgung"

lhre Mail vom 21. November 2019

Sehr geehrter Herr Filter,

ihrem  lnformationsbegehren  kann  nicht entsprochen werden,  da  lhnen ein Auskunftsanspruch

nach dem lnformationsfreiheitsgesetz gegenüber dem Lfv Hessen nicht zur Seite steht.

Nach  §  81   Abs.  2  Ziffer  1.  des  Hessischen  Datenschutz-und  lnformationsfreiheitsgesetzes

(HDSIG) gilt der Anspruch auf lnformationszugang  (§ 80  HDSIG) nicht für Polizeibehörden  und

das  Landesamt  für Verfassungsschutz.  Darüber  hinaus  ergibt  sich  ein  lnformationsanspruch

auch nicht aus anderen gesetzlichen Regelungen.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag
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